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Hausordnung 
 
 

   

1.Geltungsbereich und Hausrecht 
1.1 Diese Hausordnung gilt für das gesamte Messegelände am Standort Messe 
Karlsruhe, für die zum Kongresszentrum am Festplatz in Karlsruhe gehörigen Hal-
len und Gebäude (Stadthalle, Schwarzwaldhalle, Konzerthaus, Gartenhalle, das 
Konferenzhaus und das Seminarhaus) sowie für abgesperrte Veranstaltungsflä-
chen auf dem Festplatz. Im Folgenden werden diese Hallen, Gebäude und Frei-
flächen als „Veranstaltungsstätte“ bezeichnet. 
1.2 Die Veranstaltungsstätte ist Privatgelände und unterliegt dem Hausrecht der 
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (im Folgenden als „KMK“ bezeichnet), 
Festplatz 9, 76137 Karlsruhe, die das Hausrecht zusammen mit dem jeweiligen 
Veranstalter auf dem gesamten Gelände durch die hierfür Beauftragten ausübt.  
1.3 Die Hausordnung gilt für alle Besucher, Aussteller, Mieter, Dienstleister und 
alle sonstigen Personen, sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart wurde. 
Sie gilt nicht für Mitarbeiter der KMK. 
1.4 Mögliche Folgen einer Zuwiderhandlung gegen diese Hausordnung: 
 Sofortige Verweisung vom Gelände 
 Ausschluss von der Veranstaltung 
 Hausverbot 
 Strafverfolgung  
 Schadenersatzforderung  
Eine Rückerstattung von Eintrittsgeldern ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 
1.5 Zusätzliche veranstaltungsspezifische Regelungen werden durch Aushang 
oder auf sonstige Weise (Internet, Eintrittskarten etc.) bekannt gegeben. 
2. Zugang zum und Aufenthalt auf dem Gelände 
2.1 Der Zutritt zum und der Aufenthalt auf dem Gelände wird nur Personen ge-
währt, die entweder eine gültige Eintrittskarte, eine für den Veranstaltungstag gel-
tende Akkreditierung oder eine sonstige Zugangsberechtigung vorweisen können.  
2.2 Ein Aufenthalt ist nur für die durch die Zugangsberechtigung bestimmten Zei-
ten, Gebäude und Zwecke gestattet. Die Zugangsberechtigung ist bis zum Ver-
lassen des Geländes mitzuführen und dem Ordnungspersonal auf Verlangen vor-
zuzeigen.  
2.3 Personen, die eine Eintrittskarte erwerben wollen, ist der Zutritt bis zum Kas-
senbereich gestattet.  
2.4 Kinder und Jugendliche, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
bedürfen der Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer geeigneten Auf-
sichtsperson. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 
2.5 Aus Sicherheitsgründen kann das Verbot der Mitnahme von Taschen und 
Rucksäcken sowie die Verpflichtung zur Abgabe von Taschen, Rucksäcken und 
Garderobe zu den ortsüblichen Entgelten in Höhe von bis zu Euro 2,- angeordnet 
werden. Soweit keine entsprechenden Verbote bestehen, muss der Besucher da-
mit rechnen, dass Taschen- und Körperkontrollen durchgeführt und mitgeführte 
Behältnisse, Mäntel, Jacken und Umhänge, auf ihren Inhalt kontrolliert werden. 
Für Wertgegenstände, Geld, Schlüssel in abgegebenen Taschen, Rucksä-
cken oder abgegebener Garderobe wird keine Haftung übernommen! 
2.6 Kein Zutritt zum Gelände gewährt wird Personen, die  
 keine gültige Zugangsberechtigung vorweisen können 
 erkennbar unter starkem Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen 
 erkennbar die Absicht haben, die Veranstaltung zu stören 
 Kontrollmaßnahmen nicht zustimmen  
 verbotene Sachen mit sich führen (vgl. Nr. 5.11) oder 
 denen ein Hausverbot erteilt wurde. 
Bei bereits erfolgtem Zutritt können Personen in diesem Fällen sowie bei sonsti-
gen Verstößen gegen die Hausordnung der Veranstaltungsstätte verwiesen wer-
den. 
Eine Erstattung von Eintrittsgelder ist in diesen Fällen ausgeschlossen.  
2.7 Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung und Räumung von Räumen, Ge-
bäuden, fliegenden Bauten oder Freiflächen und/oder der Abbruch von Veranstal-
tungen angeordnet werden. 
In diesem Fall ist den Anweisungen des Ordnungspersonals Folge zu leisten. Eine 
Rückerstattung von Eintrittsgeldern ist in diesem Fall innerhalb von 14 Tagen beim 
Veranstalter geltend zu machen. Bei verspäteter Anmeldung ist eine Rückerstat-
tung ausgeschlossen. 
3. Allgemeine Verhaltensregeln 
3.1 Jede Person hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet 
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar belästigt oder behindert wird. 
3.2 Den Anweisungen des Aufsichts- und Ordnungspersonals sowie behördlicher 
Einsatzkräfte ist Folge zu leisten. 
3.3 Die Einrichtungen auf dem Gelände sind schonend und pfleglich zu behan-
deln. 
3.4 Abfälle, Verpackungsmaterialien und leere Behältnisse sind in den bereitge-
stellten Behältern zu entsorgen. 
3.5 Flucht- und Rettungswege sowie Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Feuermel-
der, Feuerlöscheinrichtungen, Rauchmelder sind jederzeit freizuhalten. 
3.6 Auf dem Gelände gefundene Gegenstände sind am Info-Counter abzugeben. 
Personen- oder Sachschäden sind unverzüglich zu melden. 

4. Fahrzeugverkehr 
4.1 Das Befahren des Geländes mit Fahrzeugen setzt eine hierfür erteilte Erlaub-
nis voraus. 
  

4.2 Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO. Schrittgeschwindigkeit ist einzuhalten. 
4.3 Gekennzeichnete Flächen wie Feuerwehrflächen, Flucht- und Rettungswege so-
wie Notausgänge sind ausnahmslos freizuhalten. 
4.4 Parken ist nur auf den gekennzeichneten Flächen erlaubt und erfolgt auf eigene 
Gefahr. Die KMK übernimmt keine Pflichten zur Bewachung, Überwachung, Verwah-
rung oder Gewährung von Versicherungsschutz für auf dem Gelände abgestellte Fahr-
zeuge. Dies gilt auch dann, wenn für die Nutzung der auf dem Gelände vorhandenen 
Parkplätze ein Entgelt erhoben wird, auf dem Gelände Servicepersonal anwesend ist 
und das Gelände videoüberwacht wird.  
5. Verbote 
Auf dem gesamten Gelände ist Folgendes untersagt, soweit keine Genehmigung der 
KMK oder des Veranstalters vorliegt: 
 Das Rauchen sowie die Benutzung von Dampfprodukten und ähnlichen Produkten, 

unabhängig von den darin verbrauchten Erzeugnissen in allen geschlossenen Räu-
men. 

 Jeglicher Konsum von Cannabisprodukten  
 Stehenlassen von unbeaufsichtigtem Gepäck. Im Falle einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Zuwiderhandlung behält sich die KMK vor, die Kosten für einge-
leitete notwendige Sicherungsmaßnahmen und eventuelle Folgeschäden in Rech-
nung zu stellen 

 Betteln und Belästigen von Personen 
 Versperren von Flucht- und Rettungswegen  
 Übernachten auf dem Gelände  
 Gewerbliche Tätigkeiten  
 Verteilen von Druckschriften und Werbematerial, Anbringen von Aufklebern und 

Plakaten und Nutzung von Werbeträgern ohne schriftliche Genehmigung der 
Messe Karlsruhe. Im Fall der Zuwiderhandlung bleibt die Geltendmachung von Kos-
ten für die Entfernung und Reinigung sowie Schadensersatz durch die Messe Karls-
ruhe vorbehalten. 

 Gewerbliche Foto-, Film-, Video-, Ton- und Fernsehaufnahmen und Zeichnungen, 
insbesondere von Messeständen und Ausstellungsobjekten  

 Befahren des Geländes mit Kraftfahrzeugen, Zweirädern, Inlineskates, Rollschu-
hen, Segways, Skateboards, Kickboards, Tretrollern, Elektrorollern und ähnlichen 
Fahrhilfen. Im Rahmen von Veranstaltungen können auf Sonderflächen gesonderte 
Regelungen gelten 

 jeglicher Betrieb von Luftfahrzeugen (z. B. Drohnen)  
 Mitführen, Anbieten und Verwenden von gasbefüllten Ballons 
 Mitführen der folgenden Sachen: 
o Schuss-, Hieb-, Stich- und Stoßwaffen aller Art sowie sonstige Gegenstände, 

die nach ihrer Art zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sa-
chen geeignet und von ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer hierzu bestimmt sind  

o Gesundheitsschädigende, ätzende, leicht entzündliche, färbende oder  
o radioaktive feste, flüssige oder gasförmige Substanzen  
o Gasflaschen, Gassprühflaschen und Druckbehälter, ausgenommen handelsüb-

liche Taschenfeuerzeuge 
o Sachen aus zerbrechlichen oder splitternden Material  
o Feuerwerkskörper, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, Leuchtkugeln 

und andere pyrotechnische Gegenstände sowie Sprengstoffe 
o Fahnen, Transparente, Transparentstangen sowie Propagandamittel, deren In-

halt rassistisch, fremdenfeindlich oder radikal ist oder sich gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung richtet  

o Mechanisch oder elektrisch betriebene Lärminstrumente 
o Geräte zur Herstellung von Fotografien, Film- Video- oder Tonaufnahmen, so-

weit sie gewerblichen Zwecken dienen 
o Tiere. Von diesem Verbot ausgenommen ist das aus medizinischer Sicht not-

wendige Mitführen von Blinden- bzw. Assistenzhunden. Ein entsprechender 
Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.   Für tierbezogene Veranstaltungen gel-
ten gesonderte Ausnahmeregelungen. 

6. Recht am eigenen Bild 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem Gelände der KMK insbesondere bei 
Veranstaltungen regelmäßig Foto-, Film- und Videoaufnahmen zu Zwecken der 
Berichterstattung, Dokumentation oder Werbung angefertigt werden. Mit dem Be-
treten des Geländes der KMK willigen Besucher, Aussteller und sonstige Perso-
nen in solche Fotografien und Aufnahmen, auf denen sie abgebildet sind, und 
deren Veröffentlichung ein, soweit sie keine abweichende Erklärung gegenüber 
dem Fotografen abgeben. 
7. Videoüberwachung 
Das Gelände der Messe Karlsruhe wird zur Wahrnehmung des Hausrechts und 
berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m § 4 Abs. 1 BDSG 
videoüberwacht. Die berechtigten Interessen sind: 

 Gefahrenabwehr von Diebstahl, Einbruch, Vandalismus, Sachbeschä-
digung und Wahrnehmung des Hausrechts.  

 Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit der sich auf dem Gelände 
aufhaltenden Personen 

8. Wichtige Telefonnummern 
Polizei: 110 
Feuerwehr/Rettungsdienst: 112 
Leitzentrale Standort Messe: 0721 3720 5222 
Leitzentrale Standort Festplatz 0721 3720 2155  

 


